
§ 2 Abs. 2 der Zweitwohnungssteuersatzung 

Gegenüberstellung 

Satz alt neu 

1 Eine Zweitwohnung ist jede Wohnung, die 
jemand neben seiner Hauptwohnung (§ 
12 Abs. 2 des Melderechtsrahmengeset-
zes in der Fassung der Neubekanntma-
chung vom 24. Juni 1994, BGBl. I S. 
1431) für seinen persönlichen Lebensbe-
darf oder den seiner Familienmitglieder 
innehat. 

Eine Zweitwohnung im Sinne dieser Sat-
zung ist jede Wohnung, die jemand neben 
seiner Hauptwohnung (§ 21 Abs. 2, § 22 
des Bundesmeldegesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 03.05.2013, 
BGBl. I, S. 1084, zuletzt geändert durch Art. 
9 des Gesetzes vom 02.02.2016, BGBl. I, S. 
130) für seinen persönlichen Lebensbedarf 
oder den seiner Familienmitglieder innehat. 

2 Keine Zweitwohnungen im Sinne dieser 
Satzung sind aus beruflichen Gründen 
gehaltene Wohnungen eines nicht dauer-
haft getrennt lebenden Verheirateten, 
dessen eheliche Wohnung sich in einer 
anderen Gemeinde befindet. 

Keine Zweitwohnung im Sinne dieser Sat-
zung ist eine berufsbedingt gehaltene Ne-
benwohnung eines verheirateten, nicht 
dauerhaft von seiner Familie getrennt le-
benden Berufstätigen. 

3 Eine Wohnung verliert die Eigenschaft 
einer Zweitwohnung nicht dadurch, dass 
sie vorübergehend anders genutzt wird. 

Eine Zweitwohnung liegt auch dann nicht 
vor, wenn der Inhaber die Wohnung im Ver-
anlagungszeitraum weniger als 6 Wochen 
für seinen persönlichen Lebensbedarf oder 
den seiner Familienmitglieder nutzt oder 
vorhält. 

 


